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ngsrechts für Wirtschafts-

Der Entwurfei nes Strafprozessrechtsänderu ngsgesetzes 2024 sieht vor, dass in 5 157 Abs I Z 2 StPO das Wort ,,Wirtschaftstreuhä nder"

durch das Wort ,,Steuerberater" ersetzt wird, wodurch Wirtschaftsprüfern das (auch gegenüber Umgehungen geschützte)

Aussageverweigerungsrecht im gerichtlichen Strafverfahren genommen würde. Dervorliegende Beitrag setzt sich kritisch mit diesem

Vorschlagauseinanderund plädiertfüreine BeibehaltungdesAussageverweigerungsrechtsderWirtschaftsprüfer.

Erik Rusek/Thomas Schober: NIS-2 und Österreich

Das österreichische NIS-2 Gesetz wurde im Jrili 2024 im Nationatrat abgelehnt, wodurch eine Verzögerung des nationalen Gesetzes

sehr wahrscheinlich ist. Können sich österreichische Unternehmen somit Zeit mit der U msetzu ng lassen ?

AUS DER WISSENSCHAFT
Hanno Kirschl Derivative Aufstellung der Konzern-Nachhaltigkeitsberichterstattung am Beispiel der ESRS

Der Beitrag beschäftigt sich mit den Voraussetzungen für eine derivative Aufstetlung der Konzern-Nachhaltigkeitsberichterstattung
und den hierfür erforderlichen methodischen Schritten. Diese Aufsteltungsmethode erlaubt eine Komplexitätsreduktion bei der

Erstellung der Konzern-Nachhaltigkeitsberichterstattung, führt zu einer höheren Berichtsqualität sowie besseren Prüfbarkeit und

weist Vorteile in Bezug auf die Steuerung von Nachhaltigkeitsaspekten auf.

RECHNUNGSWESEN

214

INTERNATIONATER RUNDBTICK

Katharina van Bakel-Auer/Michael Brandstetter

UNTERNE HMENSBERICHTERSTATTUNG

226

Anna ltkin: Bringt die Nachhaltigkeitsberichterstattung neue Pflichten für den Vorstand?

lm Jahr 2025 werden die ersten Nachhaltigkeitsberichte nach den Vorgaben der CSRD und den ESRS veröffentticht. Aufgrund der
detaillierten Offenlegungsanforderungen kommt es für Vorstände zu zahlreichen Herausforderungen und Pflichten. Der Beitrag

beschäftigt sich mit den Vorstandspflichten im Zusammenhang mit der Nachhattigkeitsberichterstattung.

Dietmar Dokalik: Das CBCR-VG: Neue Publikationspflicht von Ertragsteuerinformationsberichten

Das CBCR-VG verpftichtet oberste Mutterunternehmen von Konzernen, deren Konzernumsatz 750 Mio Euro im Jahr übersteigt, ihre

länderbezogenen Berichte, die sie bisherschon den Steuerbehörden übermitteln mussten, ab den Geschäftsjahren, die nach dem

21. Juni 2024 beginnen, auch beim Handelsregister (in Österreich: beim Firmenbuch) einzureichen, wo sie öffentlich einsehbar sein

werden.

Alexander Hofer/Markus lsack: Quo Vad is Vergütungsbericht?

Neben der inhattlichen (Neu-)Ausrichtung der Vergütu ngspotitik ist auch die jährtiche Vergütu ngsberichterstattung ein Dauerbrenner

auf Hauptversammtungen. Die Darsteltung und Definition der ,,gewährten oder geschuldeten" Vergütung zeichnet dabei in den

vergangenen Jahren ein äußerst heterogenes Bitd, das lnvestoren und andere Stakehotder oft rattos zurück[ässt. Der Beitrag

widmet sich deshatb neben einem kurzen Abriss über (zu erwartende) Entwicklungen hinsichtlich der Vergütungspotitik insb dem

Ausweisproblem der gewährten oder geschutdeten Vergütu ng.

Florian Beckermann: IVA-Analyse zur Vorstands' und Aufsichtsratvergütung 2022

Der Wiener Kapitalmarkt verzeichnet eine Stabitisierung der Vorstandsvergütungen in 2022 und eine starke Zunahme der
variablen Vergütungsteile für Vorstände. Aufsichtsratsvergütungen sinken geringfügig. Banken sind weiterhin Spitzenreiter bei

Managementvergütung.
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literarischer Diskussion. Der Beitrag bietet einen aktuellen Überbtick,

Carl-Christian Freidank: Einbeziehung der Kaufpreisallokation in die Due Diligence von Unternehmensakquisitionen -
Auswirkungen von IFRS 3 auf bilanzpolitische Gestaltungen
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Rechtsprechung

Versicheru ngsvertragsrecht

Lebensversicherung

Bei einvernehmlichem Ausschluss der Antragsbindung kein Hinweis auf gesetzliche

Annahmef rist erforderlich

Wirksame Abtretung des Rückabwicklungsanspruchs an einen professionellen

Policenaufkäuler

Krankenversicherung

Erstattung von Aufwendungen für Heilmittel nur bei Erbringung durch bedin-
gungsgemäß vorgegebenen Behandler

Rec hts sc h utzve r s i c h e r u n g

Mat5geblicher Zeitpunkt lür Beurteilung der Erfolgsaussichten bei Fehlen eines

Stichentscheids

Verkehrsrechtsschutz bietet keine Deckung für DieseFKlagen

Vertriebsrecht

Ve r si c h e r u ng sve r m itt le r

Kein Widerrufsrecht bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Ver-
sicherungsvermittlungsverträgen

(OLG Saarbrücken, Urt. v. 17.5.2024 - 5 U 37/23)

(OLG KarLsruhe, Urt. v. 18.6.2024 - 12U 203123)

(BGH, Beschl. v.22.5.2024 - lV 2R216123)

(OLG Schleswig, urt. v, 27 .5.2024 - 16 U 225t23)

(OLG Schteswig, urt. u.17.6.2024 - 16 U 11t24) ..

(BGH, Urt. u.4.4.2024 - 12R137123)

m. Anm. Peter Reiff ,.....
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Schutzimpfung gegen das Corona-Virus SARS-CoV-2 (Boosterimpfun$ erfolge
in Ausübung hoheitlicher Tätigkeit

Datenschutz

Allein eine Anweisung an Mitarbeiter schlietst Haftung des Unternehmens wegen

Datenschutzverstö[5en nicht aus

Kelne Bagatellgrenze für den durch einen Verstot5 gegen die DS-GV0 verursachten

immateriellen Schaden

Durch Verstof! gegen DS-GV0 entstandener und nachgewiesener Schaden ist volF
ständig zu ersetzen

Eingriff in den Gewerbebetileb

Kein Anspruch eines Berufsmusikers auf Entschädigung lür Einnahmeausfälle

durch infektionsrechtliche Veranstaltungsbeschränkungen

Sicherungsabtretung

lntransparenz der Klausel eines Kfz-Sachverständigen zu Sicherungsabtretungen

von Forderungen der Geschädigten

Verkehrsrecht

Wirkung eines Risikoausschlusses i.S.d. S 4 Nr. 3 KfzPllW - Bemessung des

Schmerzensgeldes bei Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns

(OLG Hamm, Urt. v. 19.6.2024 - 3 U 119/23)

(EuGH, Urt. v.11.4.2024 - C-741121)

m. Anm. türgen Bürkle..., ,,.. .

(EuGH, Urt. v.14.12.2023 - C-456/22 tls.l).

(EuGH, Urt. v.25j2024 - C-687/21 tls.l)
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Straßenverkehr

Holterhaftung

Keine Haftung des Halters eines Traubenvollernters für Kontaminierung von Trau-
ben durch Austritt von Hydrauliköl

Sozialversicherungsrecht

Haftungsprivileg
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THEMA
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> Nichtvertängerung eines befristeten Vertrages - unmittelbare Diskriminierung wegen Schwangerschaft
> lnfektion einer Personalleiterin eines Krankenhauses auf HR-Tagung mit COVID-19 - Berufskrankheit
> Sturz auf organisiertem Schiausflug - kein Unfallversicherungsschutz
> BFG: Atiquotierung des Pendlerpauschales bei Urlaubs- bzw Krankenstandstagen
> BFG: Pendlerpauschate bei Vortiegen mehrerer Arbeitsstätten
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Angellka pallwein-preltner/Elena Oberrauner: Der richtige Umgang mit E-Mail-Postfächern ausgeschiedener Arbeitnehmer

Arbeitgeber gehen atlgemein daüon aus, ddss ihnen berufliche E-Mail-Postfächer von ausgeschiedenen Arbeitnehmern sowie

Ji" Ouiin beflndtichen E-Maits,,gehören". Dies trifftzwar auf berufliche E-Mait-Korrespondenz zu, bedeutet jedoch nicht, dass

Arbeitgeber uneingeschränkt Einsicht in die E-Mait-Postfächer ausgeschiedener Arbeitnehmer nehmen dürfen. Praktische

Schwiärigkeiten ergeben sich oft daraus, dass für Arbeitgeber nicht immer erkennbar ist, ob es sich um berufliche oder
private ElMaits von Arbeitnehmern handelt. Denn nicht selten beinhalten Postfächer neben eindeutig privaten E-Mails auch

innerbetriebtiche E-Mail-Kommunikation, die privater Natur ist. Genau diese innerbetrieblichen Nachrichten enthalten oft
negative Außerungen über den Arbeitgeber oder andere relevante lnformationen, die in der Folge arbeitsrechttiche Schritte

des Arbeitgebers auslösen.

Mit ihrem Beitrag wollen Dr. Angeliko Pollwein-Prettner, LL.M. (NYU) und Eleno Oberrauner, LL.M. (WU) - im Lichte rezenter

Rechtsprechung - Arbeitgebern eine Hitfestellung beim Umgang mit beruflichen E-Mail-Postfächern ausscheidender oder
ausgeschiedener Arbeitneh mer geben.

RECHTSPRECHUNG

3

IARBEITSRECHT

Dauer der Entgeltfortzahtung bei Kündigung bzw einvernehmlicherAuftösung im Krankenstand

Krankschreibung trotz Arbeitsfähigkeit - keine Entgeltfortzahlung über DV-Ende bei einvernehmlicher Auflösung

Handelsvertreter: Verzicht aufAusgleichsanspruch bei Nichtausübung eines Auflösungsrechts

Einslettung der Tätigkeit: Entschädigung für entgangene Provisionen eines Handelsvertreters?

Nichtvertängerung eines befristeten Vertrages - unmittelbare Diskriminierung wegen Schwangerschaft

Unktare Beendigun g des Dienstverhältnisses

Anforderungen an die Umschreibung des Tatvorwurfs bei Arbeitszeitverstößen

EuGH: Europäischä Geseltschaft (SE) - Beteifigung derArbeitnehmer

rt SOZIALVERSICHERUNGSRECHT

lnfektion einer Personalteiterin eines Krankenhauses auf HR-Tagung mit COVID-19 - Berufskrankheit
Sturz auf orga nisiertem Schiausf lu g - kein U nfallversicherun gsschutz

IISTEUERRECHT

BF! AtiCuotierung des Pendlerpauschates bei Urlaubs- bzw Krankenstandstagen
BFG: Pendterpauschale bei Vorliegen mehrererArbeitsstätten
bfC, fäin Pendlerpauschate bei A-nspruch auf Werkverkehr
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H era usgeber: i n nen : Bi rgit Blatt, Ka r[-Hei nz Götze, And reas Konecny,
Franz Mohr, Stephan Rie[, Martin Trenker

Schriftteitung: Andreas Konecny, Martin Trenker

4/2024
s. L21-160, ART.-NR. 106-145

August 2024
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> Andreas Baumgartner: Geschäftsführerbestellung im Gesellschafterkon kurs
> Maria Posani: Vermögensherausgabe bei Wohnbedarf im Abschöpfungsverfahren
> Philipp Anzenberger:Zum Umgang mit Bestandgeberpfandrechten in der lnsolvenz
> Alexander Greifeneder/Karl-Heinz Götze: Evatuierung des Restrukturierungs- und lnsolvenz-Richtlinien-

Umsetzungsgesetzes
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> I nsotvenzanfechtu n g: Faktischer Geschäftsfü hrer a ls naher Angehöriger
> Zu Einsichts- und Auskunftsrechten eines lnsolvenzgläubigers
> Sanierungsplanantrag u nd Gläubigergleichbehandlung
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- Drei-Streifen-Kennzeich nung

Wettbewerbsrecht ,?4 | OLC Karlsruhe 10.1,.2024-6U28/23
Werbung für Dienstleistungen des stehenden Gewerbes durch
nicht in Handwerksrolle eingetragene Friseurin - Mobile Friseurin

341 | OLG Köln L9.1-.2024- 6 U 80/23
Eröffnung einer echten Wahlmöglichkeit des Verbrauchers
zur Ablehnung von Cookies auf lnternetseite - Cookie-Banner

,44 | OLC Bremen 24.1..2024-2U 60/23
I nformationspfl ichten bei m H i nweis a uf Prüfzertifi kat

,,LGA geprüft" für Fitnesshocker - LGA geprüft
?46 | OLC Frankfurt a. M. 19.10.2023 - 6 U 88/22

Vertragsstrafe wegen Verstoßes gegen Vorgaben der Pkw-EnVKV

- Wechsel der Werbeformate

351 I OLC Hamburg 283.2024-3U 52/22
Unz u lässiger u nm ittel ba rer Vergleich von Stud ien ergebnissen
für Arzneimittel zur Behandlung von Diabetes-Patienten

- u nmittelbarer Studienergebnisvergleich

Heilmittelwerberecht
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Verfa h rens- u nd Kosten recht 355 | OLG Frankfurt a.M.4.1A.2023-6W L29/2A
Erstattungsfähigkeit der Kosten eines Testkaufs im einstweiligen
Rechtssch utz - Testka ufkosten

356 | OLG Dresden 4.12.2023 -4W 709/23
Streitwert im Eilverfahren beiAußerungen in Presseartikel hinter
Paywall- Paywall

356 | OLC Frankfurt a.M.3,2.1.2024-6W t09/23
Erstattungsfähigkeit und Anrechnung der Kosten des in einer
Kennzeichenstreitsache m itwirkenden Patenta nwa lts - ALFALIQU I D

359 | OLC Frankfurt a.M.2.2.2024-6W LL1"/23
Streitwert bei unlauterer Nachahmung einer Uhr - Pilotenuhr

Leitsätze

V I lmpressum

Möchten Sie bei Erscheinen des Heftes über den lnhalt per E-Mail informiert werden?
Dann melden Sie sich zu unserem Newsletter an:https:/lrsw.beck.de/zeitschriften/grur/newsletter
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I EPC L9.6.2024- UPC CFt r3t/2024
Denied application for provisional measures - Abbott Diabetes Care/
5ibio Technology
I EPC 1"4.2.2024- UPC CFt 463/2023
Anordnung eines Geheimnisschutzregimes - 10x Genomics/
Cu rio Bioscience (Geheimn isschutz)

I OLC Düsseldorf 23.11,.2023 - 2 U 36/17
Berücksichtigung neuer Ausführungsva rianten im Berufungs-
verfahren - Zusammensetzung auf der Basis von Zirkoniumoxid
und Ceroxid

I LG Düsseldorf 2L.3.2024 - 4a O 28/23
Unterlassungsanspruch wegen der Erhebung von Complaints
- Lichtemittierende Einrichtu ng

I OLG München 4.5.2023 -29 U 4s8/22
Werbung mit gesundheitsfördernder Wirkung von Produkten
aus Zirbenkiefer - Zirbenöl

I OLC Frankfurt a. M. 29.6.2A23 - 6 U t9L/20
Herstel lereigenschaft i m Zusa m men ha ng m it wettbewerbsrecht-
lichem Nachahmungsschutz - Rahmenmodule ll

I LC Karlsruhe26.7.2023 - 1-3 O 46/22KfH
Werbung mit den Claims,,klimaneutral" und,,Umweltneutrales
Produ kt" - Umweltneutrales Produkt

I LC Köln 27.3.2024- 8l- O 32/23
Werbung mit der COz-Neutralität von Flugreisen - CO2-Emissionen
ausgleichen und abheben

I OLC Nürnberg 5.3.2024-3U764/23
Wegfall des Sicherungszwecks einer zur Vollstreckungsabwehr
erbrachten Prozessbürgschaft - Prozesssicherheit
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Anderung cler Rspr. dnrch Plemrm des EuGH: Allgemeine und unterschiedslose Vorrats-
datenspeicherung voll IP-Adressen nicht rnehr zwar.rgslüufig ein schwerer Eingriff in
Grundrechte / Vermeidung systemischer Straflosigkeit von online begangenen Straftaterr
mit Verietzung vor.r Urheberrechten / Idcntitütsfeststellung Tatvordächtiger zulässig / Ge-
naue Schlüsse auf deren Privatleben unzulässig / Rs. la Quadrature du Net u.a. (Nr. 2)
Weitreichendc Befugnisse cles Evidenzrichters in Kroatien beeinträchtigen Rechtsstaat-
lichkeit und richterliche Unabhängigkeit in clen vom Unionsrecht erfassten Beleichen i
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scltcide rr lRs. Ilntrtr-Ittv('st rt.o.

I(riterien für'clie Zuerkennung der Flüchtlingseigenscha[t wegen Zugehörigkeit zu einer
,,bestimmten sozialen Gluppe" / Tatsächliche Ider"rtifikatioir rnit dem Grundwert del
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in clen Niederlanclen leben uncl sich seibst zrls ,,verwestlicht" bezeichnen / Rs. K u. L ....
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wurden Steinmann

Polizeipräsidenten in Nordrhein-Westfalen (NRW) sind keine ,,p,olitischen" Beamten /
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Auslieferung eines Türken an die Türkei zur Strafvollstreckungunzulässig / hier: Suizid-

;J;;; I it;"i"i.tt"nO" eigene Gefahrenprognose durch OLG Braunschweig
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Alain Berset (Schweizer) neuer Generalsekretär des Europarats / Amtsantritt am
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Gerichtsinterne Wahlen - Marko Bosnjak (Slowene) neuer Präsident des EGMR seit
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Neuwahl von drei EGMR-Richtern / hier: Finnland, Österreich und Serbien
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EDITORIAT
> Die Zukunft des österreichischen Kapitalmarkts - Jubitäen und Wünsche an das Christkind

BEITRAGE
> Bernd Fletzberger/Christopher Fatke: Aktuelte Probleme bei missbräuchlichen Zahlungen - Autorisiert

oder nicht autorisiert, das ist hier die Frage!
> Sebastian Steuer: Klassifizierung,,grüner" Finanzprodukte im EU-Recht

IUDIKATUR
> EuGH: Zur Weiterleitung von Antageaufträgen im Ausnahmebereich der MiFID ll
> VwGH: Löschung einer lnsolvenz aus der Bonitätsdatenbank
> OGH: Keine Haftung des Abschlussprüfers gegenüber Anlegern in Anleihen der W-AG
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EDITORIAL oi" Zukunft des österreichischen Kapitalmarkts - Jubitäen und Wünsche an das Christkind

Der österreichische Kapitalmarkt steckt gefühtt in einer Dauerkrise. Sinnvolle Maßnahmen sind oft politisch kontrovers und

lassen sich daher nur schwer umsetzen. Alterdings tut sich zumindest auf europäischer Ebene einiges, wie die Verabschiedung

des EU Listing Act unter Beweis stetlt. Zudem feiern wir heuer das Jubitäum ,,20-Jahre-Übernahme-R1". Wie ist es atso um die

Zukunft des österreichischen und europäischen Kapitatmarkts bestetlt?

BEITRAGE

Bernd Fletzberger/Christopher Falke: Aktuelle Probleme bei missbräuchlichen Zahlungen - Autorisiert oder nicht

autorisiert, das ist hier die Fragel

Zahtungsdienstleister sehen sich aufgrund von missbräuchlichen Zahtungsvorgängen regelmäßig mit Erstattungsforderungen

ihrer Kunden konfrontiert. lm Fokus der aktuellen Diskussion steht eher das Verhältnis des Erstattungsanspruchs des Kunden

zum Schadenersatzanspruch von Zahlungsdienstteistern als die Frage der Autorisierung. Die Autoren setzen sich vor dem

Hintergrund des Entwurfs der Payment Services Regulation va mit der Frage auseinander,wlnn ein Zohlungsvorgong ols

autorisiert gilt.

Sebastian Steuer: Ktassifizierung,,grüner'3 Finanzprodukte im EU'Recht

Die produktbezogenen Vorschriften der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) haben sich in der Praxis als

Fehtkonstruktion erwiesen. Die britischen ,,sustainability Disclosure Requirements and investment labels" demonstrieren,
dass es auch besser und einfacher geht und zwar mit klaren, aber flexibten Regeln, die alle relevanten lnformationskanäle in

den Blick nehmen. Von diesen Grundsätzen sottte sich der europäische Gesetzgeber auch bei der anstehenden Revision der

SFDR leiten tassen.
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Anlegerschaden und der Ort, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist

Erneut zum intändischen Gerichtsstand der Streitgenossenschaft bei Ktagen gegen den deutschen Abschlussprüfer im
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385
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Zurückweisung eines Antrags auf Ausnahmebewilligung nach dem SanktG infolge Verspätung
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> Sebastian Löw: Hitze und Waldbrände im Pauschatreiserecht
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Elisabeth Keinert: Grenzen der ärztlichen Aufktärungspfticht bei typischen Operationsrisiken
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269
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Der Verdachtsfall AfDu G Münster

Die Partei ,,Alternative für Deutschland" (AfD) beschäftigt in den letztenJahren vermehrt die Landes-
verfassungsgerichte sowie das Bundesverfassungsgericht mit Streitigkeiten, die sich jeweils aus dem
Grundgesetz bzw. den Landesverfassungen ergeben.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz - aber auch einzelne Landesämter - beobachten die AfD seit
längerem. Zuletzt hat das Bundesamt die AfD als sogenannten ,,Verdachtsfall" eingestuft und damit
nach den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften die nachrichtendienstliche Beobachtung angeordnet
und legitimiert. Gleiches gilt für die Jugendorganisation (JA) der AfD und den sogenannten Flügel.
Gegen die Maßnahmen des Verfassungsschutzes hat sich die AfD nun erfolglos beim OVG Münster
gewehrt. Die Münsteraner Richter haben in einem ausführlichen und langen Urteil die Rechtmäßigkeit
der Beobachtung - wie zuvor bereits das VG Köln - festgestellt. Allerdings dürfte das letzte \fort noch
nicht gesprochen sein, denn zunächst wird sich Leipzig, und dann vermutlich auch Karlsruhe damit zu
befassen haben.

Da die Entscheidung aus Münster annähernd 30 Druckseiten umfasst, haben wir uns wieder ent-
schlossen, wegen der Wichtigkeit dieses Judikats, Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, den Volltext zur
Verfügung zu stellen, allerdings nicht im Mutterheft, sondern in dieser Beilage.

\flie Sie aus den Ietzten Beilagen kennen, haben wir dazvvor der Entscheidung einen Beitrag der die
Entscheidung der Münsteraner Oberverwaltungsrichter bewertet vorangestellt, nämlich von Professor
Dr. Dr. Volker Boehme-Neßler.

\fir wünschen Ihnen eine interessante und gewinnbringende Lektüre!

Achim Schunder und Johannes Heuschmid f
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) Falsche Verbraucherbewertungen für Anwaltskanz- 230

lei

(oLG Düsseldorf, U rt. v. II.1.2024 - 20 U 91./231

) Computerbetrug durch Verwendung unrichtiger Da- 237
ten in Programmen ohne Prüffunktion
(LG Nürnberg, Beschl. v. 9.4.2024 - 12 KLs 112 Js

10426/22\

) Social Media-Betreuung als Dienstvertrag 233

(AG Düsseldorf, Urt. v. 23.2.2024 - 230 c 168/23)

d aus dem Konzernbereich vor und hinter
fragt kritisch, ob diese tatsächlich die weitreichen-
den Folgen des DSA auslösen können. Daneben wer'
den erste Denkanstöße zur Lösung dieser Problema'
tik gegeben.

Frieder Backu / Dr. Irene Bayer

) Aufbewahrungspflichten - Überblick über handels-

und steuerrechtliche Erfordernisse auch bei Nut-

zung von Cloud-Lösungen

Aufbewahrungspflichten ergeben sich sowohl aus

dem Handels- als auch aus dem steuerrecht. Die

han d el s- u n d steu e r rcchtli che n Auf bewah ru n gs-

pflichten sind allerdings nicht deckungsgleich, son-

dern unterscheiden sich. Da die Aufbewahrungvon
Unterlagen häufig digital erfolgt, müssen Verträge,

die die Speicherung von Daten in der Cloud beinhal-
ten, auch die handels- und steuerrechtlichen Anfor-
deru nge n berücksi chti ge n.
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ten sind, die von dessen eigentlichem Sinn und
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